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Bayern: 
Einkaufszentren gelten als 
Freiflächen der Gaststätten 

 
In Bayern gibt es ein ausnahmsloses Rauchverbot in den "Innen-
räumen" von Gaststätten. Dass dieses Wort einmal eine entschei-
dende Rolle beim Nichtraucherschutz in Einkaufszentren spielen 
würde, hatten sich 2007 weder die Abgeordneten der CSU noch 
2009 die Initiatoren des Volksbegehrens vorstellen können. 

Tatsache ist, dass es laut Beschluss 
des Oberlandesgerichts (OLG) Bam-
berg vom 12. August 2009 (Aktenzei-
chen 2 Ss OWi 795/2009) eine kleine 
Gesetzeslücke im bayerischen Ge-
sundheitsschutzgesetz (GSG) gibt. 
Laut Art. 3 GSG ist das Rauchen in den 
"Innenräumen" einer Gaststätte verbo-
ten. Die Freifläche einer Gaststätte in 
einem Einkaufszentrum sei aber nicht 
als Innenraum der Gaststätte zu werten 
– so das OLG. Aus diesem Grund kann 
die Ordnungsbehörde das Rauchen im 
Einkaufszentrum auf der Freifläche 
einer Gaststätte nicht als Ordnungs-
widrigkeit verfolgen. 
 
Das OLG wies jedoch darauf hin, dass 
ein Rauchverbot dann in Betracht 
kommen könne, wenn das Einkaufs-
zentrum ein Kinderbetreuungsangebot 

anbiete und deshalb ausnahmsweise 
als Einrichtung für Kinder und Jugend-
liche zu werten sei, für die laut GSG ein 
Rauchverbot gelte. Eine zweite Mög-
lichkeit sah das Gericht in einem gene-
rellen Rauchverbot des Betreibers im 
Rahmen seines Hausrechts. 
 
Die Lücke wäre durch eine kleine Än-
derung des GSG eigentlich einfach zu 
beseitigen. Es böte sich an, in Art. 3 
Abs. 1 Satz 1 GSG das Wort "Innen-
räumen" durch "umschlossenen Räu-
men" zu ersetzen. Infrage käme auch 
"vollständig umschlossenen Räumen". 
Diese Formulierung hat das Oberver-
waltungsgericht Nordrhein-Westfalen 
im Verfahren der Einstweiligen Verfü-
gung am 11. November 2009 (Akten-
zeichen 4 B 657/09) als hinreichend 
dafür angesehen, dass das Rauch- 

verbot in Gaststätten auch für Freiflä-
chen gilt, wenn diese in einem Gebäu-
de (Einkaufszentrum) liegen. Ähnlich 
argumentierte auch das baden-
württembergische Verwaltungsgericht 
Karlsruhe in seinem Urteil vom 29.9. 
2009 (Aktenzeichen 11 K 4149/08).  
 
Doch die Landtagsparteien zögern, das 
GSG so kurz nach dem Volksentscheid 
schon wieder zu ändern. Dabei kannte 
die CSU keine Skrupel, das GSG 
zweimal kurzfristig zu ändern. Sowohl 
die Verschiebung des Termins für das 
Rauchverbot in Festzelten als auch die 
Verschlechterung des Nichtraucher-
schutzes, zusammen mit der FDP, 
brachten sie in wenigen Monaten zu-
stande. 

Klagen von empörten Bürgern 

Die Leitungen der Einkaufszentren 
verwiesen empörte Bürger auf das gel-
tende Gesetz sowie die Rechtspre-
chung. Gleichzeitig versprachen sie, 
sich intensiv darum zu kümmern, nicht 

nur ihre Kunden, sondern auch ihre 
Mitarbeiter vor dem Tabakqualm von 
den "Freiflächen" der Gaststätten zu 
schützen. Dies ist jedoch nicht einfach 
umzusetzen.  
 
Die Eigentümer können zwar gemäß 
Hausrecht und Hausordnung das Rau-
chen auf den öffentlichen Flächen un-
tersagen, dies aber nur dann, wenn die 
Hausordnung als Bestandteil des Miet-
vertrages das Rauchen ausdrücklich 
untersagt. Das bloße Anbringen der 
Hausordnung an den Wänden eines 
Einkaufszentrums reicht nicht aus. Die 
Gaststätten können rechtlich nicht zur 
Durchsetzung eines Rauchverbots ge-
zwungen werden. Dazu müsste erst ein 
Nachtrag zum Mietvertrag unterzeich-
net werden, der die geänderte Haus-
ordnung beinhaltet. Dies lehnen jedoch 
die betroffenen Mieter aus Angst, Gäs-
te oder sogar ihre Existenz zu verlie-
ren, bislang ab. Was bleibt ist deshalb 
eine Gesetzesänderung oder ein gutes 
Kinderbetreuungsangebot.
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Mitgliederversammlung 2011 
Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung der Nichtraucher-Initiative 
Deutschland e.V. findet statt am 

30. April 2011 um 14 Uhr in Würzburg 

Im Anschluss daran treffen sich die Nichtraucher-Initiativen zu ihrem traditionellen 
Informations- und Erfahrungsaustausch (voraussichtliches Ende: 18 Uhr). 
 

Tagesordnung 
1. Bericht des Vorstands 
2. Bericht der Rechnungsprüfer 
3. Diskussion und Entlastung des 

Vorstands 
4. Strategiediskussion 
5. Verschiedenes 
 
Anträge zur Tagesordnung können zu 
Beginn der Mitgliederversammlung 
gestellt werden. 
 
Tagungshaus 
City Partner Hotel Strauss 
Juliuspromenade 5 
97070 Würzburg 
℡ 0931 3057-0 
� 0931 30657-555 
anfrage@hotel-strauss.de 
www.hotel-strauss.de 
 
Der Ort der Mitgliederversammlung ist 
so gewählt, dass An- und Abreise mit 
der Bahn am selben Tag möglich ist. In 
Würzburg halten ICE-Züge aus allen 
Himmelsrichtungen. Auch für Autofah-
rer ist der Tagungsort über die Auto-
bahnen A3, A7 und A81 gut erreichbar.  
 
Vom Hauptbahnhof sind es zu Fuß 
etwa zehn Minuten bis zum Hotel. Am 
Ende des Bahnhofplatzes nimmt man 
die Kaiserstraße, bis rechts die Julius-
promenade beginnt. Oder man nimmt 

die Straßenbahn Linie 2 oder 4 Rich-
tung Zellerau bis zur Haltestelle Ulmer 
Hof, schräg gegenüber dem Hotel. 
 
Das Zentrum Würzburgs ist von drei 
Autobahnausfahrten erreichbar:  

- Würzburg-Heidingsfeld (B 19) 
- Würzburg-Estenfeld (B19) 
- Würzburg Kist (B27) 

Man fährt immer Richtung Würzburg 
Stadtmitte, Congress-Centrum, Haupt-
bahnhof. In Abhängigkeit von der Auto-
bahnausfahrt gelangt man entweder 
über den Röntgenring > Koellikerstraße 
oder den Kranenkai (am Main entlang) 
zur Juliuspromenade. 
 
Teilnehmende Mitglieder erhalten, wie 
in den Jahren zuvor, die Hälfte ihrer 
Fahrtkosten erstattet. 
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Tabakwerbeverbot gilt auch für Imagewerbung 
Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied am 18. November 2010 unter Aktenzei-
chen I ZR 137/09 über eine Klage der Verbraucherzentrale Bundesverband ge-
gen den Tabakkonzern BAT wegen dessen Imagewerbung in der SPD-
Parteizeitung Vorwärts. In der Pressemitteilung des BGH vom 22.11.10 heißt es: 
 
"Das Verbot, für Tabakerzeugnisse in 
der Presse zu werben, gilt auch für 
Anzeigen, in denen sich ein Zigaretten-
hersteller unter Bezugnahme auf seine 
Produkte als verantwortungsbewusstes 
Unternehmen darstellt, ohne direkt für 
den Absatz seiner Produkte zu werben. 
Das hat der u. a. für das Wettbewerbs-
recht zuständige I. Zivilsenat des Bun-
desgerichtshofs entschieden. 
 
Die Beklagte ist ein Unternehmen, das 
verschiedene Tabakerzeugnisse in 
Deutschland vertreibt. Sie veröffentlich-
te im Vorwärts eine Anzeige mit der 
groß herausgestellten Überschrift 'Un-
ser wichtigstes Cigarettenpapier' und 
dem folgenden Text: 
 
'Bestellen Sie unseren Social Report. 
Immer noch gibt es Unternehmen, die 
unreflektiert Augenwischerei betreiben 
und die Dinge nicht so sehen wollen, 
wie sie sind. BAT stellt sich nicht nur 
den kritischen Fragen, sondern beweist 
Engagement mit vielfältigen Taten. Wie 
wir uns konkret mit der Problematik des 
Cigarettenkonsums auseinander set-
zen, können Sie jetzt im aktuellen So-
cial Report nachlesen. Sie finden ihn 
auf unserer Homepage www. … oder 
Sie fordern eine kostenlose Printaus-
gabe an unter Fax …' 
 
Unter diesem Text waren klein ge-
druckt die von der Beklagten in 
Deutschland vertriebenen Zigaretten-
marken aufgeführt. 

Der klagende Verbraucherverband be-
anstandete diese Anzeige als Verstoß 
gegen das gesetzliche Verbot, für Ta-
bakerzeugnisse in der Presse zu wer-
ben. Das Landgericht hat die Klage 
abgewiesen. Das Berufungsgericht hat 
ihr stattgegeben. 
 
Der Bundesgerichtshof hat das Urteil 
des Berufungsgerichts bestätigt. Mit 
der Anzeige wird – so der BGH – nicht 
nur für das Unternehmen, sondern 
auch für seine Tabakerzeugnisse ge-
worben. Die Beklagte stellt sich in der 
Anzeige als verantwortungsbewusstes 
Unternehmen dar, das sich engagiert 
durch vielfältige Taten mit der Proble-
matik des Zigarettenkonsums aus-
einandersetzt. Die Leser der Anzeige 
werden eher die Produkte eines sol-
chen Unternehmens kaufen als die 
eines Wettbewerbers, der sich über die 
Gefahren des Rauchens keine Gedan-
ken macht. Jedenfalls durch die Nen-
nung der Zigarettenmarken am Ende 
der Anzeige kann der Leser die ange-
priesenen Vorzüge auch konkret mit 
Produkten in Verbindung bringen, die 
er kaufen kann. Damit ist zumindest 
eine indirekte Werbewirkung gegeben, 
die für die Anwendbarkeit des Tabak-
werbeverbots ausreicht." 

Urteile der Vorinstanzen: 

• OLG Hamburg, 19.08.2009 
Aktenzeichen 5 U 11/08 

• LG Hamburg, 14.12.2007 
Aktenzeichen 406 O 175/07 
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BGH untersagt Werbung mit "Bio-Tabak"
Das Unternehmen San-
ta Fe Natural Tobacco 
Company darf für seine 
Zigaretten nicht mehr 
wie bisher mit dem Beg-
riff "Bio-Tabak" werben. 

Das entschied der Bundesgerichtshof 
(BGH) am 4.11.10 in einem Verfahren, 
das der Verbraucherzentrale Bundes-
verband (vzbv) angestrengt hatte (Ak-
tenzeichen Az: I ZR 139/09). 
 
Santa Fe vertreibt Zigaretten der Marke 
"Natural American Spirit". Sie warb auf 
Flyern mit dem hervorgehobenen Hin-
weis: "100 % Bio Tabak". Der vzbv 
beanstandete die Werbung wegen ei-
nes Verstoßes gegen das Vorläufige 
Tabakgesetz. Danach ist es verboten, 
in der Werbung für Tabakerzeugnisse 

Bezeichnungen oder sonstige Angaben 
zu verwenden, die darauf hindeuten, 
dass die Produkte natürlich oder natur-
rein sind. Nach Auffassung des vzbv 
wird der Begriff "Bio" vom durchschnitt-
lich informierten Verbraucher gerade in 
diesem Sinne verstanden. "Wer Bio 
liest, kann zum Schluss kommen, der 
Konsum dieser Zigaretten sei weniger 
schädlich", so Einsiedler. Der Eindruck, 
es handele sich um ein "natürliches" 
oder "naturreines" Produkt, wird nach 
Ansicht des vzbv auch im Zusammen-
spiel mit dem Markennamen "Natural 
American Spirit" verstärkt. Der BGH 
bestätigte nun, dass die Werbung mit 
dem Begriff "Bio Tabak" in der vorge-
nommenen Art und Weise gegen das 
Vorläufige Tabakgesetz verstößt. 

www.vzbv.de, 19.11.10 

Höhere Tabaksteuer ab Mai 2011 
Der Bundestag hat mit den Stimmen 
der Regierungskoalition eine Erhöhung 
der Tabaksteuer beschlossen. Ab 1. 
Mai 2011 verteuert sich die Packung 
Zigaretten mit 19 Stück um vier bis acht 
Cent. Für die übliche 40-Gramm-
Packung Feinschnitt zum Selbstdrehen 
haben die Raucher 12 bis 14 Cent 
mehr Tabaksteuer zu zahlen. Billigfein-
schnitt dürfte zudem wegen Umstellung 
der Mindeststeuer einmalig um 45 Cent 
je Packung teurer werden. Der Preis-
abstand zwischen Feinschnitt und Ziga-
retten wird dadurch geringer. Höhere 
Steuern fallen auch für Zigarillos und 
Pfeifentabak an. Die Regierung erhofft 
sich eine Steigerung der Einnahmen 
aus der Tabaksteuer um 200 Millionen 
Euro im Jahr 2011. Bis 2015 soll es gut 
eine Milliarde Euro sein. 

Kommentar: Die Mehreinnahmen sind 
für die Finanzierung des Bundeshaus-
halts vorgesehen. Und das ist die Crux 
daran. Der Staat wird immer abhängi-
ger von der Tabaksteuer. Dadurch ver-
stärkt sich die Tendenz, Maßnahmen 
zur Verminderung des Tabakkonsums 
entweder ganz zu vermeiden oder sie 
so zu gestalten, dass sie die Steuer-
einnahmen nicht senken. Ab 2011 er-
höhen sich die Beiträge zur gesetzli-
chen Krankenversicherung um 0,6 % 
auf 15,9 %. Die Krankenkassen dürfen 
künftig unbegrenzt Zusatzbeiträge er-
heben. Eine Erhöhung der Tabaksteuer 
sollte besser zur Stabilisierung des 
Krankenkassenbeitrags verwendet wer-
den, denn rauchende Erwerbstätige 
sind um den Faktor 1,4 häufiger krank 
als nichtrauchende. egk 
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EU-Kommission will neue Tabakproduktrichtlinie 
2011 will die EU-Kommission eine 
neue Tabakproduktrichtlinie erarbeiten 
mit dem Ziel, den Tabakkonsum zu 
mindern. Um allen Bürgern und Inte-
ressenvertretern Gelegenheit zu ge-
ben, bei der Gestaltung der Richtlinie 
mitzuwirken, leitete sie ein "öffentliches 
Konsultationsverfahren bezüglich der 
möglichen Überarbeitung der Tabak-
produktrichtlinie 2001/37/EG" ein. Die 
gegenwärtige Tabakproduktrichtlinie 
deckt hauptsächlich folgende Punkte 
ab:  

• Höchstgehalte an Teer (10mg), Niko-
tin (1mg) und Kohlenmonoxid (10mg) 
pro Zigarette 

• Gesundheitswarnhinweise und weite-
re Etikettierungsanforderungen 

• Meldung von Zusatzstoffen durch die 
Industrie an die Behörden 

• Verbot von irreführenden Texten, 
Namen oder Zeichen auf Tabakver-
packungen 

• Verbot von Tabak zum oralen 
Gebrauch 

Die künftige Tabakproduktrichtlinie soll 
zum einen zu Einheitspackungen 
führen, um Markenzigaretten unattrak-
tiver zu machen. Zugelassen sind dann 
nur noch weiße oder kartonfarbene Ta-
bakpackungen, die lediglich in kleiner 
Schrift den Namen der Marke führen. 
Ansonsten sind darauf Warnhinweise 
und Warnbilder zu sehen sowie die 
Telefonnummer eines Callcenters, un-
ter der Beratung zum Ausstieg aus 
dem Tabakkonsum angeboten wird. 
 
Zum zweiten soll die öffentliche Prä-
sentation der Tabakprodukte unter-
bunden werden, um diese aus dem 
Blickfeld von Kindern und Jugendlichen 
zu nehmen. Tabakprodukte dürfen da-
nach nicht mehr im Laden zu sehen 
sein. Kunden finden lediglich Preislis-
ten vor, sie müssen den Verkäufer 
nach der gewünschten Marke fragen. 
Dieser holt die Packung dann unter 
dem Ladentresen hervor. Auch sollen 
die Zigarettenautomaten verschwinden 
und der Internetverkauf von Tabakpro-
dukten untersagt werden. 

Problembeschreibung 
Die EU-Kommission hat ihrem Vorschlag eine umfangreiche Problembeschrei-
bung beigefügt, die das Ausfüllen des Online-Fragebogens erleichtert: 

Seit der Verabschiedung der Richtlinie 
im Jahre 2001 hat sich der Tabakpro-
duktmarkt zunehmend diversifiziert. Die 
Richtlinie erfasst keine elektronischen 
Nikotinabgabesysteme ("ENDS") wie 
zum Beispiel elektronische Zigaretten. 
Diese werden jedoch als Alternativen 
zum Rauchen vermarktet.  
 
Einige Mitgliedsstaaten stufen elektro-

nische Zigaretten, die Nikotin enthalten, 
als pharmazeutische Produkte ein. Das 
bedeutet, dass sie nicht auf den Markt 
gebracht werden können, solange nicht 
ihre Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und 
Qualität nachgewiesen ist. Allerdings 
werden elektronische Zigaretten (mit 
und ohne Nikotin) in vielen Mitglieds-
staaten auch als Konsumprodukte oh-
ne vorherige Zulassung oder Unbe- 
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denklichkeitsprüfungen vermarktet. 
Dies führt zu rechtlicher Unsicherheit. 
 
Darüber hinaus sind in einigen Mit-
gliedsstaaten nikotinhaltige Getränke 
auf dem Markt, die wahrscheinlich auch 
auf die Märkte anderer Mitgliedsstaaten 
gelangen werden. Weltweit kommt 
auch ein Markt für nikotinhaltige Sü-
ßigkeiten auf. Definitionsgemäß wer-
den diese Produkte allerdings durch die 
Lebensmittelgesetzgebung erfasst. 
 
Des Weiteren deckt die Richtlinie auch 
nicht zigarettenähnliche Produkte ab, 
die keinen Tabak enthalten, wie bei-
spielsweise Kräuterzigaretten, aber die 
ähnlich gesundheitsschädlich sind wie 
normale Zigaretten. 
 
Die Gesetzgebung der Mitgliedsstaaten 
zur Einstufung bzw. Regulierung dieser 
Produkte ist unterschiedlich. Es gibt 
keine einheitlichen Bestimmungen 
für die Regulierung von ENDS und 
Kräuterzigaretten. Dies könnte sowohl 
eine Verzerrung des Binnenmarktes als 
auch ein Versagen bei der Sicherstel-
lung eines hohen Maßes an Gesund-
heitsschutz in der EU mit sich bringen. 
 
Der gegenwärtige regulatorische Rah-
men verbietet einige rauchlose Tabak-
produkte ("Snus"), während andere 
(zum Beispiel Kautabak) in vielen Mit-
gliedsstaaten frei erhältlich sind.  
 
Sämtliche rauchlosen Tabakproduk-
te machen abhängig und können 
Krebs verursachen. Sie bewirken 
auch eine Steigerung des Risikos, nach 
einem Herzinfarkt zu sterben, und kön-
nen darüber hinaus Auswirkungen auf 
die Herzkranzgefäße haben, wie in der 
Stellungnahme des Scientific Commit-

tee on Emerging and Newly Identified 
Health Risks (SCENIHR, Wissenschaft-
licher Ausschuss für neu auftretende 
und neu identifizierte Gesundheitsrisi-
ken) vom Februar 2008 festgestellt 
wird.  
 
Für einzelne Personen würde ein Er-
setzen des Rauchens durch den 
Gebrauch von rauchlosen Tabakpro-
dukten wahrscheinlich die Häufigkeit 
des Auftretens einiger tabakbedingter 
Erkrankungen verringern. Es wurde 
auch schon die Ansicht vertreten, dass 
der Gebrauch dieser Produkte eine 
Möglichkeit darstellen könnte, mit dem 
Rauchen aufzuhören, aber zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt gibt es keine 
ausreichenden wissenschaftliche Bele-
ge zur Wirksamkeit von Snus als Hilfe 
zum Aufhören. Im Gegenteil, denn wie 
alle Tabakprodukte verursacht Snus 
Abhängigkeit, und nach Belegen aus 
einigen Ländern kann der Gebrauch 
von rauchlosen Tabakprodukten dazu 
führen, mit dem Rauchen von Zigaret-
tenrauchen anzufangen. 
 
Gegenwärtig ist die Nutzung von bild-
lichen Warnhinweisen auf einzelne 
Mitgliedsstaaten begrenzt. Sie erstreckt 
sich nicht auf sämtliche Tabakprodukte, 
und die Sichtbarkeit der Warnhinweise 
ist begrenzt. Derzeit dürfen kombinierte 
Warnhinweise nicht weniger als 40 % 
der Rückseite der Packung einnehmen. 
Die Erfahrungen zeigen, dass bildliche 
Warnhinweise, wenn sie geeignet di-
mensioniert und gut platziert sind, eine 
wirkungsvolle Maßnahme zur Informa-
tion der Öffentlichkeit über die Gefah-
ren des Rauchens darstellen und dass 
sie insbesondere bei gefährdeten 
Gruppen wirksam sind. Je größer ein 
bildlicher Warnhinweis ist, desto 
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Die gegenwärtige Situation, in der eini-
ge Mitgliedsstaaten solche Warnhin-
weise zwingend vorschreiben und an-
dere nicht, hat in der EU zu Ungleich-
heit bei der Etikettierung geführt, was 
auch Auswirkungen auf das Funktionie-
ren des Binnenmarkts hat. Dies führte 
auch zu Ungleichheit beim Bewusst-
sein der Verbraucher und infolgedes-
sen auch bei den Auswirkungen auf ihr 
Rauchverhalten. 
 
Die Verpackung als Werbeinstru-
ment wird von der gegenwärtigen 
Richtlinie nicht erfasst. Tabakverpa-
ckungen und Produktmerkmale werden 
zunehmend benutzt, um Verbraucher 
anzulocken sowie den Verkauf der 
Produkte und das Marken-Image zu 
fördern. 
 
Nach dem kürzlich durchgeführten Eu-
robarometer, das im Mai 2010 veröf-
fentlicht wurde, werden in hellen Far-
ben gehaltene Verpackungen als Pro-
dukte wahrgenommen, die geringere 
Teermengen abgeben, einen milderen 
Geschmack haben und, in einigen Fäl-
len, für die Gesundheit der Konsumen-
ten weniger gefährlich sind. 
 
Einige andere Elemente des derzeiti-
gen Verpackungsdesigns, zum Beispiel 
grafische Darstellungen, die Vorstel-
lungen von Luxus, Freiheit und Gla-
mour hervorrufen, lenken die Verbrau-
cher oftmals von den Gesundheits-
warnhinweisen ab. 
 
Die derzeitige Verpflichtung, auf den 
Zigarettenpackungen die gemessenen 
Gehaltswerte an Teer, Nikotin und Koh-
lenmonoxid anzugeben, hat sich als 

irreführend für Verbraucher erwiesen, 
weil diese glauben könnten, dass nied-
rigere Werte darauf hindeuten, dass ein 
Produkt weniger schädlich für ihre Ge-
sundheit ist. Einige Verbraucher könn-
ten sich sogar dazu entschließen, wei-
ter zu rauchen oder mehr Zigaretten 
mit niedrigeren Gehaltswerten an Teer, 
Nikotin und Kohlenmonoxid zu konsu-
mieren, anstatt aufzuhören. 
 
Die Richtlinie reguliert nicht ausdrück-
lich die Etikettierung von Wasserpfei-
fen. Unter Verbrauchern existiert die 
weit verbreitete Annahme, dass es sich 
beim Gebrauch von Wasserpfeifen um 
eine relativ unbedenkliche Praxis han-
delt, aber neuere Studien haben ge-
zeigt, dass sie keine unbedenkliche 
Alternative zum Zigarettenrauchen dar-
stellt. 
 
Die Formate und Meldemechanismen 
für die Vorlage von Daten zu Zusatz-
stoffen von Tabakprodukten unter-
scheiden sich zwischen und sogar in-
nerhalb der Mitgliedsstaaten. Deswe-
gen haben die Behörden beim Ver-
gleich und der Analyse der Daten 
Schwierigkeiten. Ebenso könnte es 
Herstellern und Importeuren Schwierig-
keiten bereiten, angeforderte Informati-
onen bei Verwendung unterschiedlicher 
Meldeformate bereitzustellen; für klei-
nere Hersteller bedeutet dies eine noch 
schwerere Belastung. Die Hersteller 
haben wegen ihrer Geschäftsgeheim-
nisse Bedenken. Der Grad der Einhal-
tung der Datenmeldevorschriften durch 
die Industrie variiert. 
 
Die Erfassung und Analyse der gemel-
deten Daten über die Zusatzstoffe be-
nötigen erhebliche Ressourcen der 
zuständigen nationalen Behörden. 
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Es hat sich als schwierig herausge-
stellt, Geldmittel für die Entwicklung, 
Validierung und Durchführung der ge-
eigneten Tests bezüglich der Toxikolo-
gie und der Suchtgefahr zu bekommen. 
 
Tabakprodukten werden attraktive 
Stoffe beigegeben, wie beispielsweise 
Lakritz, um den Rauch milder zu ma-
chen, und Menthol, um eine tiefere 
Inhalation zu ermöglichen. Während 
des Verbrennungsprozesses bildet die 
Mehrzahl der Zusatzstoffe Substanzen, 
die krebserzeugend, erbgutverändernd 
und/oder die Fortpflanzung gefährdend 
sind.  
 
Für den Binnenmarkt existieren keine 
gemeinsamen Bedingungen, die ein 
einheitlich hohes Niveau des Gesund-
heitsschutzes sicherstellen. Einige Mit-
gliedsstaaten erlauben eine Anzahl 
gelisteter Zusatzstoffe (so genannte 
Positivliste), während einige andere 
bestimmte Zusatzstoffe verboten haben 
(so genannte Negativliste). Einige wei-
tere Mitgliedsstaaten haben sowohl 
Negativ- als auch Positivlisten. Die 
Existenz von unterschiedlichen Positiv-
listen in einigen Mitgliedsstaaten sowie 
Negativlisten in anderen führt zur Zu-
lassung unterschiedlicher Zusatzstoffe 
bei der Herstellung von Tabakproduk-
ten. Infolgedessen dürfen Stoffe, die in 
dem einen Mitgliedsstaat erlaubt sind, 

in einem anderen verboten sein. 
Der grenzüberschreitende Verkauf 
von Tabakprodukten (über das Inter-
net) untergräbt potentiell nationale Be-
mühungen um Tabakkontrolle, insbe-
sondere die Durchsetzung des Min-
destalters für den Kauf und das Einzie-
hen von Steuern. Produkte, die über 
das Internet verkauft werden, besitzen 
nicht immer Gesundheitswarnhinweise 
oder textliche Warnhinweise in der/den 
Amtssprache(n) des Mitgliedsstaats 
des Bürgers, der über das Internet be-
stellt. Um dieses Problem der Einhal-
tung mit rechtlichen Bedingungen (zum 
Beispiel Mindestkaufalter, Etikettierung, 
Steuereinziehung) anzugehen, haben 
einige Mitgliedsstaaten den Fernver-
kauf von Tabakprodukten entweder 
verboten oder eingeschränkt. 
 
Zigarettenautomaten sind in vielen 
Mitgliedsstaaten verboten. 
 
Großbritannien hat angekündigt, dass 
es für England, Wales und Nordirland 
das offene Auslegen („display“) von 
Tabakprodukten in großen Läden ab 
Oktober 2011 und an allen anderen 
Orten ab Oktober 2013 untersagen 
wird. In Finnland wird es ab Anfang 
2012 verboten sein, Tabakprodukte an 
Verkaufsorten offen auszulegen. Ein 
ähnliches Verbot ist von Irland ange-
kündigt worden. 

––––––––––––––––––––––––––– 

Die NID hat Mitte November alle Mit-
glieder mit E-Mail-Adresse angeschrie-
ben und sie gebeten, bis zum Konsulta-
tionsschluss am 17. Dezember den 
EU-Fragebogen online auszufüllen. 
Dass die Tabaklobby zuvor schon in 
aggressiver Weise tätig war, ist ihren 
Webseiten zu entnehmen.  

Die EU kann 
nur indirekt 
über die Her-
stellung glei-
cher Wettbe-

werbsbedin-
gungen ge-

sundheitspolitisch wirken.  
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Was der Tabakkonzern Philip Morris vom Schutz 
seiner nichtrauchenden Mitarbeiter hält: NICHTS! 

Eine Begehung der Berufsfeuerwehr im 
Rahmen der Überprüfung der Brandsi-
cherheit brachte es ans Tageslicht: In 
der zweitgrößten Produktionsstätte von 
Philip Morris in Europa, in Berlin, wird 
in haarsträubender Weise gegen § 5 
Arbeitsstättenverordnung verstoßen. 
Genauer: in der Kantine. Schon beim 
Betreten des Zugangsflurs ist der Ta-
bakrauch wahrzunehmen, der an den 
Esstischen produziert wird. Auf die 
Frage eines Feuerwehrmanns, wo der 
geschützte Bereich für Nichtraucher ist, 
kam sinngemäß die Antwort: Zwei Ti-
sche ganz hinten seien für Nichtrau-
cher reserviert – zwei Tische ohne jeg-
liche Abtrennung. Pausenräume zäh-
len als Arbeitsstätte. Für sie gilt ge-
nauso die Pflicht zum Schutz vor den 
Gesundheitsgefahren des Tabakrauchs 
wie für die Arbeitsplätze, an denen 

produziert oder verwaltet wird. 
 
Doch nicht nur in der Kantine verstößt 
Philip Morris gegen § 5 ArbStättV. In 
Büros, die mit mehreren Mitarbeitern 
besetzt sind, wird – so der Begleiter der 
Feuerwehrleute – mit Zustimmung der 
nichtrauchenden Beschäftigten ge-
raucht. Dass der Schutzauftrag des 
Arbeitgebers unabhängig vom Einver-
ständnis des nichtrauchenden Arbeit-
nehmers gilt, scheint bei Philip Morris 
unbekannt zu sein.  
 
Das Ende November über diese Situa-
tion verständigte Landesamt für Ar-
beitsschutz, Gesundheitsschutz und 
technische Sicherheit Berlin (LAGetSi) 
muss sich nun mit diesem Skandal 
beschäftigen. Die NID verfolgt den Fall 
mit erhöhter Aufmerksamkeit.  

Auf seiner Webseite www.pmi.com hält 
Philip Morris seine Sichtweise zum 
Thema "Passivrauchen" fest: 
 
"Vertreter des öffentlichen Gesund-
heitswesens sind zu dem Schluss ge-
kommen, dass Passivrauchen Erkran-
kungen wie Lungenkrebs und Herz-
krankheiten verursacht. Wir sind der 
Auffassung, dass die Schlussfolgerun-
gen von Vertretern des öffentlichen 
Gesundheitswesens zum Passivrau-

chen Grund genug sind, um Beschrän-
kungen des Rauchens in öffentlichen 
Gebäuden zu unterstützen."  
 
Offensichtlich können Nichtraucher in 
der Kantine von Philip Morris nicht an 
den Folgen des Passivrauchens er-
kranken. Wahrscheinlicher jedoch ist, 
dass der Glimmstängelproduzent das 
Thema Passivrauchen am Arbeitsplatz 
innerhalb seiner eigenen Zäune nicht 
thematisieren will. 
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Mit diesen protzigen Bildern prä-
sentiert Philip Morris seine Pro-
duktionsstätte in Berlin im Inter-
net. Aber von der Umsetzung 
gesetzlicher Schutzvorschriften 
hält der Tabakkonzern wenig. 



Spielcasino mit Wintergarten für Raucher 
Der Volksentscheid in Bayern brachte 
dem Spielcasino Bad Wiessee ein aus-
nahmsloses Rauchverbot. Zwischen 
Januar 2008 und Juli 2010 musste die 
am Tegernsee gelegene Spielbank mit 
zwei verschiedenen Nichtraucher-
schutz-Regelungen zurechtkommen. 
Seit August herrscht – rechtlich gese-
hen – Planungssicherheit, und deshalb 
wurde die Idee, einen mit Heizstrahlern 
ausgestatteten Wintergarten für Rau-
cher einzurichten, mit Nachdruck be-
trieben und realisiert. Begründet wurde 
der Wintergarten damit, dass er den 
Nikotinsüchtigen eine Alternative zu 
Online-Casinos und den Raucher-
Casinos in den Nachbarländern biete.  
 
Es stellt sich jedoch die Frage, ob der 

Wintergarten als Außen- oder als In-
nenbereich zu werten ist. Das Land-
ratsamt Miesbach hat bereits grünes 
Licht gegeben. Der Bau sei genau so 
erstellt worden wie in der Genehmi-
gung vorgesehen, begründete Behör-
densprecher Frank Skodczinski die 
Entscheidung. Das heißt: Der Winter-
garten gehöre zum Außenbereich und 
unterliege damit nicht dem Nichtrau-
cherschutz-Gesetz. Laut Skodczinski 
erfüllt der Wintergarten die Kriterien 
eines Außengeländes. Der Raum ver-
füge über große permanente Öffnun-
gen und sei für Gäste nur von außen 
zugänglich. Für Wärme sorgten ledig-
lich Heizstrahler. Ob damit schon das 
letzte Wort gesprochen ist? 

www.merkur-online.de, 26.11.10 

Reaktion von Lesern auf www-merkur-online: 
Sepp Huber: Versteh ich das richtig? 
Da sind fette Löcher in der Wand, da-
mit es ein Außenbereich ist, und dann 
hängt man Heizstrahler an die Decke, 
damit die armen Raucher nicht frieren? 
Kann mir das mal irgendeiner ökolo-
gisch erklären? Wir Otto-Normal-Bür-
ger sollen 30 cm dickes Dämmmaterial 
an unsere Wände kleben, um ja die 
neuesten Hirngespinst-Ökoverordnun-
gen zu erfüllen. Und auf der anderen 
Seite wird Steuergeld in Heizstrahlern 
verbrannt. 
 
Was da noch Außenbereich sein soll, 
fragt man sich schon: Verglaste Wän-
de, festes Dach und – dank Strom fres-
sender Heizstrahler – mollige Tempera-
turen. Wenn ich jetzt daheim das Fens-
ter immer offen lasse, kann ich mir 
dann mein Wohnzimmer auch als Au-

ßenbereich anerkennen lassen? Könn-
te Grundsteuer sparen... 
 
Anonym: Ja dann wird ja die Spiel-
bank einen regen Besucherandrang 
bekommen. Nein, keine Kunden oder 
Spieler, sondern Wirte aus ganz Bay-
ern werden sich die Musterlösung für 
Raucherzimmer anschauen und nach-
bauen... 
 
Anonym: Es ist immer wieder schön 
zu sehen, wie sich Behörden der Lä-
cherlichkeit preisgeben. Man könnte 
fast glauben, dass die Spielbank und 
deren Betreiber über geltenden Geset-
zen stehen. Ich gratuliere zur nicht vor-
handenen Weitsichtigkeit und dem Un-
vermögen, die Konsequenzen einer 
solchen höchst fragwürdigen Entschei-
dung zu erkennen. 
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Haushaltslöcher 
Politik in Bedrängnis: Gesundheits-
schutz oder Eigennutz? Tabak ist abso-
lut von Übel, denn Rauchen ist in unse-
rem Kulturkreis die größte vermeidbare 
Bedrohung von Leben und Gesundheit. 
Andererseits: Tabak ist doch nicht ganz 
so übel, denn der Handel damit spült 
viel, viel Geld in die Kassen. Mit einer 
loyalen Haltung zum Rauchen kann die 
Politik der Tabakwirtschaft einen gro-
ßen Gefallen tun, die sich dafür wie-
derum erkenntlich zeigt. Ihr Deal mit 
der Tabakwirtschaft bringt die Politiker 
arg in Schwierigkeiten. Einerseits ver-
langt das Grundgesetz von ihnen, sich 
für den Schutz der Gesundheit einzu-
setzen, andererseits... – Sie dürfen 
ihren Spagat nicht zu groß machen, 
damit ihnen nicht die Beine weg bre-
chen. 
 
Was also tun? Dies alles wäre zu be-
denken: Die Tabakindustrie profitiert 
wirklich von der politischen Schizo-
phrenie in unserem Lande, denn kein 
anderer Industriezweig fährt höhere 
Profite ein als sie. Auch der Staats-
haushalt kommt nicht schlecht weg. Die 
Tabaksteuer brachte 2009 stolze 13,4 
Milliarden Euro ein. Aber: Die Kosten 
des Rauchens für das Gesundheitswe-
sen und die Volkswirtschaft betragen in 
Deutschland nach vorsichtigen Schät-
zungen von Experten der Universität 
Hamburg 33,6 Milliarden Euro. Ein sat-
tes Minus für das Geldsäckel unserer 
Gesellschaft! 
 
Was aber schert uns das, scheinen die 
Politiker zu fragen, denen das Wohl 
spendabler Lobbygruppen offenbar 
wichtiger ist als das des Volkes. "Fi-
nanzielle Verluste durch das Rauchen 

gehen nicht zu Lasten des Staatshaus-
haltes", meinen sie. Da ist was dran, 
denn die Kosten zur Erhaltung von 
Leben und Gesundheit tragen die 
Krankenversicherungen und damit 
letztlich wir alle. Uns werden ständig 
höhere Beiträge für ein beständig 
schrumpfendes Spektrum an versiche-
rungsrelevanten medizinischen Leis-
tungen abverlangt. Die Verluste für die 
Volkswirtschaft werden auf Kosten der 
Beschäftigten abgefangen – Stichwort 
Niedriglohn und Leiharbeit. Die Zeche 
zahlt also der kleine Bürger, Raucher 
wie Nichtraucher. Für den Staatsetat 
stehen noch die 13,4 Milliarden im 
Plus, die planmäßig im Haushaltsloch 
versickern. Auf der Habenseite steht 
außerdem der Profit der Tabakbosse, 
von dem dann auch mal ein Häppchen 
als Dank für wohlwollende politische 
Entscheidungen abfällt. Eine Hand 
wäscht schließlich die andere. 
 
Verlierer ist der einfache Bürger, der 
möglicherweise den Politiker als Anwalt 
seiner Interessen wähnt. Wie sehr er 
sich täuscht, spürt er spätestens dann, 
wenn sein persönlicher Haushalt immer 
größere Löcher bekommt. Aber weiß 
er, welchen Anteil der unselige Deal mit 
der Tabakwirtschaft daran hat? Für den 
Raucher erschließt sich der Zusam-
menhang schon eher. Er bläst schließ-
lich einen großen Teil seines kleinen 
Vermögens mit dem Tabakrauch in die 
Luft. Sehr viele Nichtraucher meinen 
jedoch, sie lasse der Rauch kalt. Was 
schadet der uns schon, wenn wir ihm 
die kalte Schulter zeigen? 
 
Die Unbekümmertheit einer Mehrheit 
der Nichtraucher ist ein großes Plus 
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für die Seilschaft von Tabakindustrie 
und Politik. Je weniger der Bürger von 
Ursache und Wirkung weiß, desto bes-
ser. Schlimm, wenn alle Nichtraucher 
gewahr würden, wie sehr sich der Ta-
bakrauch auch durch ihre Geldbeutel 
frisst! Doch keine Sorge, die Politik hat 
Nichtraucherschutzgesetze erlassen 
und damit gezeigt, wie sehr ihr das 
Wohl aller am Herzen liegt. Dass mit 
diesen Gesetzen wohl eher Freiräume 
für ungehemmten Tabakkonsum ab-
gesteckt worden sind, merkt hoffentlich 
keiner! Der Nichtraucher hat seinen 
Schutz und der Raucher seine Freude. 
So ist doch allen recht getan – oder? 
 
Die fatalen Folgen des Tabakkonsums 
für Gesundheit, Öko-
nomie und Ökologie 
sind nicht unmittelbar 
und sofort sichtbar. 
Wer weiß schon, 
welchen Anteil die 
enormen Folgekos-
ten des Rauchens an den steigenden 
Beiträgen zur Krankenversicherung 
haben? Gibt es Berechnungen darüber, 
wie stark sich die Kaufkraft für notwen-
dige Dinge des täglichen Bedarfs durch 
die Aufwendungen für Tabakwaren 
verringert? Kann jemand die ökologi-
schen Schäden durch den Anbau und 
die Verarbeitung von Tabak ermessen? 
Wie stark wird unsere Umwelt durch 
Tabakrauch und Zigarettenkippen be-
einträchtigt? 
 
Die gewichtigen ökologischen Schäden 
sind in der Verlustrechnung noch gar 
nicht enthalten. Berücksichtigen wir alle 
Schäden einschließlich der Einschrän-
kungen an Lebensqualität, so klettern 
die Folgekosten des Tabakkonsums 
auf weit über 70 Milliarden Euro jährlich 

allein für Deutschland. Was sind dage-
gen 13,4 Milliarden an Steuereinnah-
men? Aber mit diesen Einnahmen ge-
hen Politiker gern hausieren, um das 
Rauchen als unverzichtbaren Beitrag 
zur Rettung der Staatsfinanzen zu glo-
rifizieren. Über dessen enorme Folge-
kosten schweigen sie lieber diskret. 
 
Nun stehen neue Steuererhöhungen 
für Tabakwaren bevor. Aus unserer 
Sicht ist das durchaus positiv, denn 
höhere Preise könnten dazu beitragen, 
den Tabakkonsum zu vermindern. Aber 
warum setzt sich die Tabakindustrie 
jetzt so vehement für mehr Steuern auf 
ihre Produkte ein? Zielt etwa die von 
Politik und Tabakwirtschaft gemeinsam 

ausgeklüngelte Steu-
ererhöhung gar nicht 
auf Prävention, also 
auf weniger Qualm? 
Richtig: Die Mehr-
einnahmen fließen 
als Steuergeschenke 

an die Großindustrie. Und die Tabak-
bosse, fürchten die keinen Umsatz-
rückgang? Aber nein, Raucher bleiben 
an der Fluppe, weil sie abhängig sind. 
Das ist allen bekannt. 
 
Fazit: Erträge kassieren die Großen, für 
die Risiken zahlen die Kleinen. Hieran 
kann sich nur etwas ändern, wenn an-
stelle der Tabaksteuer eine gesund-
heitsbezogene Abgabe auf Tabakwa-
ren erhoben wird, die nur zur Beglei-
chung der Folgekosten des Tabakkon-
sums und zu dessen Prävention ver-
wendet werden darf. Darüber hinaus ist 
es an der Zeit, auch die Tabakindustrie 
als Schadensverursacher zur Kasse zu 
bitten. Worauf wartet ihr noch, ihr Ver-
treter des Volkes? 

Dr. Wolfgang Schwarz 
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Haushaltsloch mit Zigaretten gefüllt

Menschenrechtsgericht spricht 
passivrauchgeschädigtem Häftling Schadenersatz zu 

Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie 
schwer es sogar in einem Land mit 
rechtlich geordneten Verhältnissen wie 
Deutschland ist, im Punkt Passivrau-
chen den Anspruch auf körperliche 
Unversehrtheit gegen alte Gewohnhei-
ten durchzusetzen. Unser Grundgesetz 
garantiert zwar diesen Schutz, und die 
gesundheitliche Schädigung durch 
Passivrauchen ist schon seit vielen 
Jahren zweifelsfrei erwiesen. Trotzdem 
war es lange Zeit sehr mühsam, gegen 
die alte Stammtischlogik 
anzukommen, das 
Recht auf uneinge-
schränktes Rauchen 
unter anderen Men-
schen gehöre nun mal 
zur freien Entfaltung 
und sei bisher doch 
immer akzeptiert worden. Auch unsere 
Gerichte taten sich bei diesem Konflikt 
lange schwer, den Grundrechten  zum 
Durchbruch zu verhelfen. Erst in einem 
zähen Prozess ist es zu einem Um-
schwung der öffentlichen Meinung und 
in der Folge auch der Betrachtung 
durch die Gerichte gekommen. Und 
dieser Weg ist bei uns noch nicht ab-
geschlossen.  
 
Umso unbefriedigender ist die Situation 
in den osteuropäischen Ländern, die 
nach dem Zusammenbruch des kom-
munistischen Blocks in kurzer Zeit ei-
nen gewaltigen Aufholprozess in Rich-
tung auf  westeuropäische rechtliche 
Standards bewältigen müssen. Es 
brennt dort im übertragenen Sinne ei-
gentlich gleichzeitig an vielen Stellen. 
Da ist es hoffnungsvoll, dass man sich 
wenigstens auf die europäischen Or-

ganisationen berufen kann.  
 
Das zeigt sich aktuell an dem Fall eines 
Ex-Häftlings in Rumänien. Er war wäh-
rend der drei Jahre seiner Haft trotz 
seiner angeschlagenen Gesundheit 
dem Rauch seiner Mithäftlinge ausge-
setzt. Der heute 61 Jahre alte Kläger, 
der an chronischer Hepatitis und Blut-
hochdruck leidet, musste acht Monate 
lang einen 55 Quadratmeter großen 
und für 35 Häftlinge bestimmten 

Schlafsaal mit über 100 
Mitinsassen teilen, von 
denen die meisten Rau-
cher waren. Auch 
während der übrigen 
Haftzeit und sogar im 
Gefängniskrankenhaus 

war er in überfüllten 
Zellen zusammen mit Rauchern un-
tergebracht. Seine Anträge auf eine 
Verlegung in eine Nichtraucherzelle, 
die vom Amtsarzt unterstützt wurden, 
blieben ohne Erfolg.  
 
Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte hat die Inhaftierung dieses 
Mannes in einer voll gepferchten Zelle 
voller Tabakqualm als menschenun-
würdige Behandlung gerügt und die 
Urteilsbegründung in einer Pressemit-
teilung vom 14.09.2010 veröffentlicht. 
Die Straßburger Richter gaben dem 
Rumänen Recht. Die Regierung in Bu-
karest muss ihm nun 10.000 Euro 
Schmerzensgeld zahlen. Die rumäni-
sche Regierung machte in dem Pro-
zess geltend, angesichts des Platz-
mangels in den Gefängnissen sei es 
unmöglich, Raucher und Nichtraucher 
zu trennen.  Volkmar Fiedrich 
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Passivrauchende Kinder leiden öfter 
an gefährlichen Infektionen 

Wenn Eltern zu Hause rauchen, scha-
den sie der Gesundheit ihrer Kinder: 
Einer neuen Analyse zufolge erhöht der 
Qualm das Risiko einer Infektion mit 
Meningokokken. Diese Bakterien kön-
nen eine gefährliche Hirnhautentzün-
dung auslösen. 
 
Passivrauchen ist besonders für Kinder 
problematisch. Selbst wenn Rauchver-
bote an Arbeitsplätzen, in Bahnhöfen 
oder Kneipen greifen und in öffentli-
chen geschlossenen Räumen nicht 
mehr gequalmt wird – in den eigenen 
vier Wänden darf sich gegenwärtig 
noch jedermann Zigaretten anzünden. 
So rauchen Kinder oft unfreiwillig mit. 
Laut einer aktuellen Hochrechnung der 
Weltgesundheitsorganisation WHO 
sterben pro Jahr 166.000 Heranwach-
sende durch Passivrauchen. Die For-
scher nannten Herzleiden, allgemeine 
Atemwegserkrankungen, Asthma und 
Lungenkrebs als häufigste Folgen. 
 
Ein internationales Forscherteam hat 
jetzt untersucht, ob Passivrauchen 
auch das Risiko erhöht, an schwerwie-
genden bakteriellen Infektionen zu er-
kranken. Die Forscher um Chien-
Chang Lee von der Harvard School of 
Public Health in Boston/USA analysier-
ten dafür 42 früher durchgeführte Stu-
dien. Geprüft haben sie den Zusam-
menhang von Passivrauchen und In-
fektionen mit Meningokokken, Pneu-
mokokken und Haemophilus Influenzae 
B, wie die Forscher im Fachmagazin 
"PLoS Medicine" berichten. 
 
Die Ansteckung mit diesen Keimen 
kann sehr unterschiedlich verlaufen, da 

die Bakterien sich im Körper ausbreiten 
und verschiedene Organe befallen 
können. In der Studie achteten die For-
scher auf Fälle bakterieller Hirnhaut- 
oder Kehldeckelentzündung, auf Bakte-
rien im Blut (so genannte Bakteriämie) 
sowie das Auftauchen von Erregern an 
anderen Körperstellen, wo sie schwere 
Krankheitssymptome auslösen. Die 
Bakterien werden meist per Tröpfchen-
infektion weitergegeben, wandern also 
über die Atemwege in den Körper ein. 
In Deutschland empfiehlt die Ständige 
Impfkommission für alle Kinder Immu-
nisierungen gegen alle drei Erreger. 
 
Infektionen mit Pneumokokken und 
Haemophilus Influenzae B traten bei 
Kindern aus Raucherhaushalten etwas 
häufiger auf, allerdings war dies statis-
tisch nicht relevant – es könnte sich um 
eine zufällige Abweichung handeln. 
 
Die Anfälligkeit gegenüber Meningo-
kokken verdoppelte sich allerdings 
für passivrauchende Kinder. Beson-
ders schwer betroffen waren laut der 
Studie Kinder unter sechs Jahren. Pas-
sivrauchen belastet die Atemwege, so 
dass sie von sie angreifenden Keimen 
wahrscheinlich leichter besiedelt wer-
den. Nach Aussage der Forscher leidet 
auch die Körperabwehr an sich unter 
dem Qualm. Beides zusammen würde 
das erhöhte Risiko, eine Hirnhautent-
zündung zu bekommen, erklären. 

http://www.spiegel.de, 10.12.10 
 
Kommentar: Eltern, die ihre Kinder 
Tabakrauch aussetzen, müssen es sich 
gefallen lassen, als Raben-Eltern be-
zeichnet zu werden. egk 
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Zigarette auf dem Balkon kann Kindern schaden 
Nikotin geht von der Kleidung auf die Haut über 

Nikotin im Zigarettenrauch kann Haut- 
und Nervenzellen von Babys schädi-
gen, selbst wenn die Eltern zum Rau-
chen ins Freie gehen. Das haben Wis-
senschaftler der Hohenstein Institute in 
Bönnigheim bei Ludwigsburg heraus-
gefunden. Sie sind der Frage nachge-
gangen, was passiert, wenn Eltern 
nach einer Zigarettenpause auf dem 
Balkon ihr Baby auf den Arm nehmen. 
Schadstoffe aus Zigaretten können sich 
in der Kleidung bekanntlich weitaus 
höher konzentrieren als in der Luft. 
 
In einem Versuch haben die Forscher 
ein eigens entwickeltes dreidimensio-
nales Zellkultur-Modell zur Hilfe ge-
nommen, das in Aufbau und Beschaf-
fenheit der Haut von Babys und Klein-
kindern gleicht. Sie legten verrauchte 
Kleidungsstücke auf das Modell und 
konnten dabei nachweisen, dass sich 
das Nervengift Nikotin durch den Haut-

schweiß aus der Kleidung wieder her-
auslöst und dann in alle Hautschichten 
der Babyhaut verteilen kann. Es sei 
sogar in noch tiefere Körperschichten 
vorgedrungen! 
 
„Die gelösten Schadstoffe bewirken, 
dass Hautzellen absterben und die 
Nervenzellen sich nicht mehr unterein-
ander vernetzen können. Dadurch kann 
die Entwicklung des Nervensystems 
gestört werden“, erklärt der wissen-
schaftliche Projektleiter Timo Hammer. 
Eigenen Angaben zufolge forscht das 
Institut für Hygiene und Biotechnologie 
(IHB) an den Hohenstein Instituten in 
Bönnigheim derzeit an Textilbeschich-
tungen, die die Schadstoffe des Ziga-
rettenrauchs neutralisieren können und 
so den so genannten thirdhand smoke 
weniger gefährlich machen könnten. 

www.lungenaerzte-im-netz.de, 
18.11.10 

Auch kalter Rauch birgt Gesundheitsrisiken 
Von Räumen, in denen geraucht wur-
de, können – selbst wenn dort schon 
länger keine Zigarette mehr brannte – 
insbesondere für Kleinkinder Gesund-
heitsrisiken ausgehen, die bisher noch 
nicht genügend berücksichtigt wurden. 
Darauf machen die Lungenärzte der 
Deutschen Gesellschaft für Pneumolo-
gie und Beatmungsmedizin (DGP) in 
Werne unter Berufung auf eine aktuelle 
Studie in der Fachzeitschrift PNAS 
aufmerksam. "Das beim Rauchen in 
Dampfform freigesetzte Nikotin wird in 
Innenräumen von so gut wie allen  
Oberflächen absorbiert – also von Mö-
beln, Teppichen, Vorhängen und Tape-

ten", erläutert Prof. Tobias Welte, Di-
rektor der Abteilung Pneumologie an 
der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver. "Auf solchen Oberflächen kann 
das Nikotin über mehrere Monate hin-
weg haften bleiben und mit Stickstoff-
verbindungen aus der Luft reagieren, 
wobei sich zahlreiche krebserregende 
Stoffe (Nitrosamine) bilden. Das hat 
eine Untersuchung von Forschern an 
der Universtity of California/USA erge-
ben. Teilweise bilden sich dabei sogar 
neue krebserregende Substanzen, die 
im Haupt- und Nebenstrom einer bren-
nenden Zigarette noch gar nicht enthal-
ten sind. Andere karzinogene Ver
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bindungen reichern sich im Lauf der 
Zeit besonders stark an und liegen 
dann in einer bis zu zehnfach höheren 
Konzentration im Vergleich zu frischem 
Tabakrauch vor. Wer sich in Räumen 
mit abgestandenem Rauch aufhält, 
kann solche Giftsstoffe einatmen oder 
über die Haut oder auch den Mund 
aufnehmen. Daher sind natürlich Klein-
kinder, die z.B. vieles in den Mund neh-
men bzw. ablecken und z.B. beim 
Krabbeln in engen Kontakt zum Boden 
und weiteren potenziell belasteten  
Oberflächen kommen, besonders stark 
gefährdet." 

Rauch aus dritter Hand 
möglicherweise noch gefährlicher 

als Haupt- und Nebenstrom 

Nikotinablagerungen in Räumen, in 
denen geraucht wurde, stellen also 
nicht nur ein ästhetisches und Ge-
ruchsproblem dar, sondern sind eine 
potenzielle gesundheitliche Belastung, 
die sich zudem durch Lüften oder den 
Einsatz von Ventilatoren nicht sonder-
lich verringern lässt. "Das Atmen in 
einem Raum, in dem gestern geraucht 
wurde, muss angesichts der in den 
Nikotinablagerungen nachgewiesenen 
Nitrosamine als potenziell gesund-
heitsgefährdend angesehen werden, 
insbesondere für Kinder", betont Welte. 
"Lüften oder Ventilatoren bringen we-
nig, da verdampftes Nikotin sich sehr 
hartnäckig und für lange Zeit festsetzen 
kann. Außerdem können chemische 
Alterungsprozesse dazu führen, dass 
sich in einem Zimmer, in dem jahrelang 
geraucht wurde, mit der Zeit noch gifti-
gere Verbindungen als im Haupt- oder 
Nebenstrom einer brennenden Zigaret-
te (first- and second-hand smoke) bil-
den. Die US-Forscher sprechen daher 
auch vom third-hand smoke und war-

nen, dass dieser möglicherweise auf-
grund von chemischen Reaktionen 
noch sehr viel mehr Nitrosamine ent-
halten könnte als Passivrauch (second-
hand smoke). Tatsächlich müssen zur 
Sanierung eines Raucherzimmers alle 
mit Nikotin belasteten Materialien wie 
Vorhänge, Bodenteppiche und Tapeten 
ausgetauscht werden." 

Nikotin wird auch von draußen 
eingeschleppt 

Rauchen in Innenräumen (einschließ-
lich Autos) sollte unbedingt vermieden 
werden, insbesondere wenn diese ge-
meinsam mit Kindern genutzt werden. 
"Und zwar nicht nur – wie schon be-
kannt – wegen der Schadstoffe im 
Haupt- und Nebenstrom von Tabak-
rauch, sondern auch wegen einer mög-
lichen Gesundheitsgefährdung durch 
den third-hand smoke, dessen karzino-
gene Bestandteile Wissenschaftler jetzt 
nachgewiesen haben. Draußen zu rau-
chen ist sicherlich besser als drinnen, 
wobei aber zu bedenken ist, dass sich 
auch beim  Rauchen an der frischen 
Luft Nikotin auf Kleidung, Haut und 
Haaren festsetzt", warnt Welte. "Auf 
diese Weise wird das Nikotin in die 
Wohnung eingeschleppt, wo es dann 
ebenfalls sein Gefahrenpotenzial als 
third-hand smoke entfalten kann." 
www.lungenaerzte-im-netz.de, 28.5.10 
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Sterblichkeitsanteil des Tabakrauchens an Krebs: 
61 Prozent 

Zwei Zeitreihenstudien (Deutschland 
1973-2006, Österreich 1967-2006) 
berechnen für Männer aus dem Zu-
sammenhang zwischen Lungenkrebs 
und anderen Krebsarten einen dem 
Tabakrauchen zuzuschreibenden Anteil 
der Sterblichkeit an Krebs von 61 % 
(Deutschland 41-75 %, Österreich 45-
70 %). Dieser mit aktivem und passi-
vem Tabakrauchen in Zusammenhang 

stehende Anteil der Krebssterblichkeit 
ist wesentlich höher als bisher ange-
nommen und entspricht der bis vor 
kurzem ähnlich schlechten Tabakkon-
trolle in beiden Ländern. Die Krebs-
Vorbeugung sollte sich mehr auf die 
Tabakprävention und Rauchertherapie 
konzentrieren. 

Wiener klinische Wochenschrift 
online, 11.11.10 

Rauchende Schwangere – kriminelles Kind 
Rauchen werdende 
Mütter, gefährden sie 
nicht nur die Gesund-
heit ihres Kindes. Ziga-
retten machen den 
Nachwuchs auch ag-
gressiv – und manch-
mal kriminell. Rauchen 
in der Schwangerschaft 
erhöht einer neuen US-Studie zufolge 
das Kriminalitätsrisiko der Kinder. Rau-
chen Frauen während der Schwanger-
schaft täglich eine Packung Zigaretten 
oder mehr, steigt das Risiko ihrer Kin-
der um 30 Prozent, später kriminell zu 
werden. Das fanden Forscher vom 
Institut für Gesundheitswesen der Har-
vard University heraus. Dazu unter-
suchten die Forscher das Vorstrafenre-
gister von 4 000 Erwachsenen im Alter 
von 33 bis 40 Jahren sowie den Ta-
bakkonsum ihrer Mütter. 

Demnach werden 
Männer wie Frauen 
eher und häufiger 
straffällig, wenn ihre 
Mütter starke Rauche-
rinnen waren. Dieser 
Zusammenhang blei-
be auch bestehen, 
nachdem andere Fak-

toren wie psychische Krankheiten, fa-
miliäre Probleme oder Armut, die eben-
falls Einfluss auf die Kriminalitätsrate 
haben könnten, ausgeschlossen wor-
den seien, berichteten die Forscher. 
 
Frühere Studien hatten gezeigt, dass 
es einen engen Zusammenhang zwi-
schen dem Rauchen in der Schwan-
gerschaft und Problemen wie Aggres-
sivität, Hyperaktivität und Konzentrati-
onsschwäche von Kindern gibt. 

www.focus.de, 16.11.10 

Rauchen schaltet Krebsschutz-Gene aus 
Rauchen schwächt die Aktivität von 
Genen, die vor Krebs schützen. Erst-
mals haben britische Forscher in einer 
Studie gezeigt, wie Tabakkonsum auf 

die Erbanlagen einwirkt. Demnach la-
gern sich bei Rauchern Methylgruppen 
an wichtige Gene an, die dadurch ab-
geschaltet werden. www.net-tribune.de 
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Diese Links finden Sie auf der Webseite von Prof. Dr. phil. Horst W. Opa-
schowski, der am 7. Dezember 2010 von Bundespräsident Christian Wulff mit 
dem Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgezeichnet wurde (http://www.opaschowski.de/nuetzliche-links.html). In 
der Pressemitteilung des Tabakkonzerns BAT heißt es: "Gewürdigt wird damit 
auch seine über 30-jährige Tätigkeit als 'Wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für 
Zukunftsfragen – eine Initiative von British American Tobacco' und seine intensive 
Auseinandersetzung mit einer enormen Bandbreite gesellschaftlicher Zukunfts-
themen, denen er sich stets verpflichtet fühlte und mit unerschöpflichem Opti-
mismus gewidmet hat." 
 
Kommentar: Hauptaufgabe Opaschowskis war es, Zukunftsfragen frei von Fra-
gen nach dem Wahnwitz des Tabakkonsums zu halten. BAT kann ihn dafür aus-
zeichnen, aber nicht der Präsident von 80 Millionen Bundesbürgern. egk 

TABAKINDUSTRIE Seite 19 

Friedrich Wiebel gibt Bundesverdienstkreuz zurück 
Offener Brief von Prof. Dr. med. Friedrich Wiebel, Vorsitzender des Ärztlichen 
Arbeitskreises Rauchen und Gesundheit e.V. an Bundespräsident Christian Wulff:  

 
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, 
 
mit Bestürzung habe ich erfahren, dass Sie 
Herrn Professor Dr. Horst W. Opa-
schowski mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse 
des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeichnet haben. 

Herr Prof. Opaschowski hat jahrzehnte-
lang daran mitgewirkt, dem Zigarettenkon-
zern British American Tobacco (BAT) das 
Image gesellschaftlicher Verantwortung zu 
verschaffen. So ist der BAT-Vorstands-
vorsitzende laut Pressemitteilung des Kon-
zerns stolz darauf, "Herrn Prof. Opa-
schowski als langjährigen Weggefährten 
auf seiner Seite zu haben" (siehe Anlage). 

Das vom BAT-Konzern erwünschte Image 
gesellschaftlicher Verantwortung steht im 
krassen Gegensatz zu der Tatsache, dass 
BAT-Produkte jährlich mehrere zehntau-
send Bundesbürger vorzeitig zu Tode brin-
gen und der Konzern diese Produkte ag-
gressiv vermarktet. 

Die Bundesregierung hat sich in dem Ge-
setz zu dem WHO-Tabakrahmenüberein-
kommen vom 19. November 2004 dazu 
verpflichtet, ein umfassendes Verbot aller 
Formen der Tabakwerbung, der Förderung 
des Tabakverkaufs und des Tabaksponso-
rings zu erlassen (Art. 13 Abs. 2). 

Es ist schlimm genug, dass die Bundesre-
gierung dieser ihrer Verpflichtung bisher 
nicht nachgekommen ist. Als noch schlim-
mer empfinde ich es, dass die Praxis der 
Imagewerbung durch die Zigarettenindust-
rie in der Person von Herrn Prof. Opa-
schowski offiziell sanktioniert und geehrt 
wird. 

Die Verleihung des Bundesverdienstkreu-
zes an einen "Weggefährten" der Zigaret-
tenindustrie entwertet den Orden für alle 
diejenigen, die ihn für ihr echtes gesell-
schaftliches – zumeist ehrenamtliches – 
Engagement erhalten haben. 

Sie entwertet die Auszeichnung insbesonde-
re für diejenigen Bundesbürger, die sich 
jenseits ihrer beruflichen Tätigkeit uner-
müdlich für die Prävention des Rauchens 
und Passivrauchens eingesetzt haben. 

Auch für diese Bürger – und für die Mit-
glieder des Ärztlichen Arbeitskreises Rau-
chen und Gesundheit e.V. – sende ich Ihnen 
den mir im Jahr 1999 verliehenen Ver-
dienstorden am Bande mit der Verlei-
hungsurkunde zurück, durch deren Besitz 
ich mich nicht mehr geehrt fühlen kann. 
 
Mit vollkommener Hochachtung 

 
Prof. Dr. med. Friedrich Wiebel 
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Auf welche gesellschaftlichen Gruppen 
will die Tabakindustrie Einfluss nehmen? 

Beschönigend nennt die Tabakindustrie die Gespräche mit gesellschaftlichen 
Gruppen "Dialog". Doch es geht British American Tobacco (BAT) und all den an-
deren Tabakkonzernen letztlich um nichts anderes als die Durchsetzung ihrer 
finanziellen Interessen. Im BAT Social Report 2006/07 und im "Stakeholder Dia-
log" von 2010 sind die gesellschaftlichen Gruppen aufgeführt, auf die die Tabak-
industrie Einfluss nehmen will. 

Von sehr hoher Relevanz für die Tabakindustrie sind: 
Politik und Gesetzgebung 
- Bundesministerium für Gesundheit 
- EU-Kommission 
- EU-Parlament 
- EU-Ausschuss für Umweltfragen, 

Volksgesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit 

- Gesundheitsbehörden der Länder 
- Landesregierungen 
- Ausschuss für Ernährung, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz 
- Finanzausschuss 

Gesundheit 
- Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
- Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung 
- Nichtraucher-Initiativen 

Medien 
- Medien Gesundheit 
- Medien Politik und Wirtschaft 

Verbraucher 
- Raucher 
- Nichtraucher 

Jugend 
- Jugendorganisationen 
- Jugendschutzorganisationen 

Wirtschaft, Handel und Lieferanten 
- Mitarbeiter 
- VdR und DZV 
- Tabakwarengroßhandel 
- Tabakwareneinzelhandel 
- Tabakproduzenten 

Körperschaften und Verbände 
- DEHOGA 

Wissenschaft und Forschung 
- Deutsches Krebsforschungszentrum 
- Krebsforschung 
- Suchtforschung 
- Fraunhofer Institut für Toxikologie und 

Aerosolforschung 

Von hoher Relevanz für die Tabakindustrie sind: 
- Bundestag 
- Bundesministerium für Finanzen 
- Europarat 
- Bundesministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz 

- Ärztekammern und -verbände 
- Krankenkassen 

- Verbraucherverbände 
- Zulieferer (Papier- und Druckindustrie) 
- Potenzielle Mitarbeiter 
- Werbewirtschaft 
- Verbände der Zeitungs- und Zeit-

schriftenverleger 
- Gewerkschaft Nahrung, Genuss, 

Gaststätten  
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Von Relevanz für die Tabakindustrie sind: 

Politik und Gesetzgebung 
- Bundeskanzlerin 
- Kanzleramtsminister und Berater im 

Kanzleramt 
- Bundesministerium für Umwelt, Na-

turschutz und Reaktorsicherheit 
- Bundesministerium für Bildung und 

Forschung 
- Weitere Ministerien 
- Bundestagsfraktionen 
- Petitionsausschuss 
- Bundesamt für Verbraucherschutz 

und Lebensmittelsicherheit 
- Landesparlamente 
- EU-Ausschuss für Recht 
- EU-Ausschuss für Binnenmarkt und 

Verbraucherschutz 
- Europäischer Gerichtshof 

Gesundheit 
- Umweltbundesamt 
- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin 
- Bundesinstitut für Risikobewertung 
- Berufsgenossenschaftliches Institut 

für Arbeitsschutz 

Medien 
- Medien Wissenschaft und Forschung 
- Medien Jugend 
- Medien Lifestyle 

Umwelt 
- Umweltschutzverbände und -

Initiativen 
- Umweltministerien 

Jugend 
- Lehrerverbände 
- Elternverbände 

Wirtschaft, Handel und Lieferanten 
- Bundesverband der Deutschen In-

dustrie 
- Berufsgenossenschaft Nahrung und 

Gaststätten 
- Deutsche Industrie- und Handels-

kammer 

Körperschaften und Verbände 
- Landesmedienanstalten der Rund-

funkräte 
- Kirchen 

Wissenschaft und Forschung 
- Bundesforschungsanstalten 

 
Die meisten der hier aufgeführten ge-
sellschaftlichen Gruppen haben den 
Dialog insofern verweigert, als sie die 
Einladung zur Dialogrunde nicht ange-
nommen haben. Lediglich "zehn Ver-
treter aus den Bereichen Wirtschaft, 
Wissenschaft, Politik und Gesellschaft" 
folgten der Einladung von BAT zum 10. 
Dialog am 3. Dezember 2009 in Berlin. 
Sehr viel mehr waren es auch die Jah-
re zuvor nicht. Dass sich die Nichtrau-
cher-Initiativen von BAT nicht haben 
vereinnahmen lassen und sich dieser 
Public-Relations-Veranstaltung verwei-
gert haben, muss nicht besonders her-
vorgehoben werden. 

Die umfangreiche Liste zeigt, dass die 
Tabakindustrie analysiert hat, wo sie 
ansetzen muss, um ihre Ziele zu errei-
chen. Aus der Aufzählung geht nicht 
hervor, wie intensiv die einzelnen ge-
sellschaftlichen Gruppen angegangen 
werden. Einige sind wohl auch nur 
deshalb aufgeführt, weil sie in Zukunft 
oder unter bestimmten Umständen 
relevant werden können. Auch die Ta-
bakindustrie hat in einer Demokratie 
das Recht, ihre Interessen in den Wil-
lensbildungsprozess einzubringen. Das 
muss jedoch in transparenter Weise 
geschehen. Transparenz ist jedoch für 
die Tabakindustrie ein Fremdwort.  
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Tabakverkauf im dritten Quartal 2010 

Tabak- 
erzeugnis 

Versteuerte 
Verkaufswerte

Veränderung 
zum 

Vorjahr 
Versteuerte 

Mengen 

Veränderung
zum 

Vorjahr 
Zigaretten 5,2 Mrd. € + 4,7 % 22,5 Mrd. Stück + 4,9 % 

Zigarren und 
Zigarillos 174,2 Mill. € + 2,5 % 1.049 Mill. Stück + 0,3 % 

Feinschnitt 681,9 Mill. € + 5,6 % 6 670 Tonnen + 3,6% 
Pfeifentabak 22,4 Mill. € – 7,0 % 204 Tonnen – 7,5 % 
Insgesamt 6,1 Mrd. € + 5,8 %   

Zum Vergleich die Entwicklung innerhalb der letzten zwölf Monate 

Mengenmäßige Quartals-Veränderungen jeweils zum VorjahrTabak- 
erzeugnis 

IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 
Zigaretten – 0,5 % – 9,0 % – 9,5 % + 4,9 % 

Zigarren und 
Zigarillos + 15,0 + 31,1 – 6,9 + 0,3 % 

Feinschnitt + 17,8 + 7,9 + 5,3 + 3,6% 
Pfeifentabak + 20,5 – 16,5 – 2,4 – 7,5 % 

 
Die Zahlen des Tabakverkaufs spiegeln 
die wirtschaftliche Entwicklung nach 
der Finanzkrise wider. Seit Mitte des 
Jahres 2010 haben die Konsumenten 
offensichtlich das Gefühl, mehr Geld 
zur Verfügung zu haben und weniger 
für schlechte Zeiten zurücklegen zu 
müssen. Der Absatz von Zigaretten hat 
nach starken Rückgängen in den ers-
ten beiden Quartalen im dritten Quartal 
erheblich zugenommen. Allerdings gab 
es ein Jahr zuvor ein Minus von 9,8 %, 
mithin also eine kleinere Basis. Für das 
gesamte Jahr 2010 ist wieder wie im 
Vorjahr mit einem Rückgang des Ta-
bakverkaufs zu rechnen. Wie hoch er 
ausfällt, hängt von den Zahlen des vier-
ten Quartals ab.  
 

Die statistischen Daten basieren auf 
dem Nettobezug von Steuerzeichen. 
Die Hersteller bzw. Einführer von Ta-
bakwaren bestellen vor dem Verkauf 
Steuerzeichen und bringen sie auf der 
Packung an (Bruttobezug). Die nicht 
verwendeten Steuerzeichen können sie 
zurückgeben. Die Anmeldung zur Be-
steuerung von Tabakwaren ist also 
nicht mit dem Verbrauch der Waren 
gleichzusetzen. Aussagen zum Ver-
brauch sind auf Basis der Tabaksteu-
erstatistik deshalb nur näherungsweise 
möglich. Hinzu kommt, dass es sich um 
vorläufige Ergebnisse handelt. Endgül-
tige Zahlen liegen erst ein Jahr nach 
dem Berichtszeitpunkt bzw. Berichts-
zeitraum vor. 
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Swiss Indoors 
ohne Zigarren-Davidoff 

Das Tennisturnier "Davidoff Swiss In-
doors" in Basel muss ab 2011 ohne 
den Titelsponsor und Zigarrenprodu-
zenten Davidoff auskommen. Die 
Swiss Indoors AG und die Unterneh-
mensgruppe Davidoff beendeten im 
August 2010 ihre Partnerschaft. Die 
Trennung könnte eventuell zustande 
gekommen sein, weil die Westschwei-
zer Anti-Tabak-Organisation "OxyRo-
mandie" 2008 eine Beschwerde bei der 
Unabhängigen Beschwerdeinstanz für 
Radio und Fernsehen (UBI) eingereicht 
hatte. Die UBI wies die Beschwerde ab, 
über die anschließende Klage ent-
schied jedoch das Schweizer Bundes-
gericht erst am 22. November: Es 
nahm die Beschwerde gegen den UBI-
Entscheid nicht an.  
 

Japan Airlines erlaubt 
"rauchfreie Zigaretten" 

Offensichtlich will die in finanzielle Tur-
bulenzen geratene japanische Flugge-
sellschaft mit der Erlaubnis zum Rau-
chen "rauchfreier Zigaretten" Fluggäste 
zurückgewinnen. Geraucht werden 
dürfen allerdings nur "Style Mint"-Ziga-
retten. Es handelt sich dabei um niko-
tinhaltige Menthol-Zigaretten aus Plas-
tik, die eine austauschbare Patrone mit 
Tabakblättern enthält. Sie ist in japani-
schen Tabakshops zum Preis von um-
gerechnet 2,60 Euro erhältlich. Die 
Lufthansa will diese Form des Rau-
chens nicht gestatten, da "es ande-
ren Fluggästen als klassisches Rau-
chen erscheinen und somit zu Irritatio-
nen führen könnte". 

www.morgenpost.de, 9.12.10 

Türkei: 
Tabakkonsum nimmt ab 

Das Rauchverbot in der Türkei zeigt 
Wirkung. In den ersten acht Monaten 
des Jahres sei der Zigarettenkonsum 
um 16,2 Prozent zurückgegangen, 
meldeten türkische Zeitungen unter 
Berufung auf die staatliche Kontrollbe-
hörde für den Tabak- und Alkohol-
markt. Seit Juli vergangenen Jahres ist 
das Rauchen in öffentlichen Einrich-
tungen und auch in Teehäusern und 
Restaurants verboten. 
 
Bei Einführung des Rauchverbotes 
herrschte Skepsis hinsichtlich der Um-
setzung der Neuregelung, doch wird 
das Verbot größtenteils befolgt, wobei 
die Androhung hoher Geldstrafen eine 
große Rolle spielt. Nach den Zahlen 
der Kontrollbehörde rauchten die Tür-
ken von Januar bis August rund drei 
Milliarden Packungen Zigaretten, das 
waren rund 640 Millionen Packungen 
weniger als im Vorjahreszeitraum. 
 
Möglicherweise wird der Konsum künf-
tig noch weiter abnehmen: Derzeit 
denkt die Regierung in Ankara über 
eine sogenannte Gesundheitssteuer für 
Zigaretten und Alkohol nach, die zwi-
schen ein und zwei Prozent des Ver-
kaufspreises einer Packung oder einer 
Flasche liegen soll. 

afp/www.aerzteblatt.de, 5.10.10 
––––––––––––––––––––––––––––––– 
Die rauchende Pfeife der Comic-Figur 
Kapitän Haddock aus "Tim und Struppi" 
hat einem türkischen Fernsehsender 
eine Geldstrafe von umgerechnet rund 
24 000 Euro eingebracht. Der Sender 
hätte die Rauchszenen unkenntlich 
machen müssen. 
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Tokio ist eine Reise wert 
Dem Besucher der japanischen Haupt-
stadt fällt recht schnell auf, wie ange-
nehm sauber die Luft dort wirkt. Die 
Meeresbrise allein kann nicht der 
Grund sein. Schließlich verfügt die 
dicht besiedelte Hafenstadt, die mit fast 
15 Millionen Bewohnern die größte 
Metropole der zivilisierten Welt dar-
stellt, über einen lebhaften Individual-
verkehr und ist – gerade im Vergleich 
zu vielen deutschen Großstädten – mit 

eher wenig Grünflächen und Parks 
gesegnet. Erst mit der Zeit wird man 
gewahr, dass einem auf Gehwegen 
und in Parks praktisch nirgends bei-
ßender Tabakqualm in Nase und Au-
gen brennt. Der Grund dafür ist bald 
ausgemacht: Allerorten weisen Schilder 
und Aufdrucke auf Gehwegplatten auch 
den nicht der Landessprache mächti-
gen unmissverständlich darauf hin, 
dass im öffentlichen Raum das Rau-
chen praktisch überall nicht gestattet 
ist. Um die Nikotinabhängigen wenigs-
tens nicht ganz dem kalten Entzug zu 
überlassen, und mehr noch, um die 
Rauchemissionen zu kanalisieren, sind 
ab und an spezielle "Smoking Areas" 
ausgeschildert. Teilweise hat man den 

Rauchern sogar spezielle Glashäu-

schen hingestellt, in welchen sie ihrer 
Sucht nachgehen dürfen. Ob man  
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Rauchverbot auf dem Gehweg 

Mit Rauchverbot beschilderte Straßen 

Verglaste Raucherkabinen 

sich in so einem Kabuff tatsächlich 
noch eine Kippe anstecken muss, sei 
mal dahingestellt, eigentlich reicht dort 
auch bloßes Einatmen.  

Saubere Luft im Park 

Auch in den durchweg sehr schönen 
Parkanlagen sind spezielle Bänke mit 
Aschenbechern ausgestattet. Dort – 
und nur dort! –  darf man sich in den 
Grünflächen Zigaretten anstecken. 
Einer der angenehmen Nebeneffekte 
ist, dass die Grünen Lungen Tokios 
nicht allerorten mit achtlos weggewor-
fenen Zigarettenstummeln verschmutzt 

sind. Von der Erholungsqualität der 
Parks abseits der wenigen Raucher-
bänke kann man als leidgeprüfter Bun-
desbürger, der allzu oft den Spazier-
gang an der erhofften frischen Luft in 
deutschen Grünanlagen nicht wirklich 
genießen kann, gar nicht genug 
schwärmen. 

Auch für Deutschland geeignet?! 

Alles in allem drängt sich einem auch 
der Eindruck auf, dass solch einfache 
wie effektive Maßnahmen weit mehr 
Wirkung auf die Luft- und Lebensquali-
tät haben als irgendwelche so genann-
te Umweltzonen, wie sie inzwischen in 

diversen heimischen Städten bestehen. 
Was das anbelangt, gilt wohl schlicht 
das alte geflügelte Wort: "Von Japan 
lernen, heißt siegen lernen". Die große 
Frage indes bleibt, ob vergleichbare 
Ideen, selbst wenn sie eingeführt wer-
den sollten, hierzulande irgendeine 
Aussicht auf Erfolg hätten. Die Bewoh-
ner Nippons sind völlig zu Recht als 
diszipliniertes und wohlerzogenes Volk 
bekannt, sodass sich auch praktisch 
jeder an die Vorgaben hält, schon aus 
Höflichkeit und Rücksicht auf seine 
Mitmenschen. Ganz im Gegensatz zu 
den Zuständen in Deutschland, wo 
man tagtäglich erleben muss, wie auch 
und gerade an Orten, an denen das 
Qualmen aus gutem Grund strikt verbo-
ten ist, aggressiv und militant geraucht 
wird. 

Wo viel Licht ist, ist auch Schatten 

Ein Wermutstropfen darf allerdings 
nicht unerwähnt bleiben. Ein Rauch-
verbot in der Gastronomie besteht 
im Land der aufgehenden Sonne 
nicht. So muss man sogar bei der Su-
che nach Speiselokalen, in denen man 
die kulinarischen Genüsse der japani-
schen Küche ohne den Geschmack 
verderbende und giftige Rauchschwa-
den geboten bekommt, sehr genau auf 
die Kennzeichnungen am Eingang ach-
ten. Und zumindest in einigen Stadttei-
len stellt dies durchaus eine Herausfor-
derung dar, die oft nicht von Erfolg ge-
krönt ist. 

Dr. Claus Wunderlich 
 
Der Verfasser ist Mitglied der Nichtrau-
cher-Initiative München e.V. sowie seit 
2008 Bezirksrat von Oberbayern und 
seit 2002 Mitglied im Bezirksausschuss 
des Münchner Stadtbezirks Milbertsho-
fen/Am Hart. 
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WHO: Weltweit 600 000 Passivrauch-Tote pro Jahr 
Weltweit gibt es etwa eine Milliarde 
Raucher. Erstmals hat nun die WHO in 
Zusammenarbeit mit skandinavischen 
Wissenschaftlern die Auswirkungen 
von Passivrauchen auf Kinder und er-
wachsene Nichtraucher in mehr als 190 
Ländern untersucht. Die aktuellsten 
Daten, die für die Analyse zur Verfü-
gung standen, stammen nach Angaben 
von Lancet online aus dem Jahr 2004. 
 
Den Schätzungen der WHO zufolge 
beruht weltweit ein Prozent der Todes-
fälle pro Jahr auf Erkrankungen als 
Folge des Passivrauchens, also etwa 
koronare Herzkrankheit, Infektionen der 
unteren Atemwege und Lungenkrebs. 
 
Das sind etwa 603 000 Todesfälle je-
des Jahr. Die Wissenschaftler um Dr. 
Annette Prüss-Ustün aus Genf haben 
zudem herausgefunden, dass sich 
durch das Passivrauchen im Jahr 2004 
die DALYs (disability-adjusted life-
years) auf fast 11 Millionen summier-
ten; 61 Prozent davon betrafen Kinder. 
Unter diesen sind vor allem – aufgrund 
von Infektionen der unteren Atemwege 
– Kinder unter fünf Jahren. 
 
DALY ist ein Maß für die Verringerung 
der Lebensqualität, also die Beein-
trächtigung des normalen, beschwerde-
freien Lebens durch eine Krankheit und 
den Verlust an Lebensjahren durch 
vorzeitigen Tod. 
 
Von den mehr als 600 000 Menschen, 
die an den Folgen von Passivrauchen 
gestorben sind, war bei 380 000 eine 
koronare Herzkrankheit die Ursache, 
bei 165 000 Menschen waren es Infek-
tionen der unteren Atemwege, bei 

36 000 war es Asthma und bei 41 000 
Lungenkrebs. 

Fast 50 Prozent Frauen 

Am stärksten betroffen von den tödli-
chen Folgen des Passivrauchens sind 
erwachsene Frauen, die nie geraucht 
haben. Denn etwa 47 Prozent der To-
desfälle betreffen Frauen, 28 Prozent 
Kinder und 26 Prozent männliche 
Nichtraucher. 
 
Dass bei den DALYs vor allem Kinder 
betroffen sind, greift auch die Deutsche 
Krebshilfe auf. "Eltern wollen eigentlich 
nur das Beste für ihre Kinder", sagt 
Hauptgeschäftsführer Gerd Netteko-
ven. "Leider muss aber in Deutschland 
fast die Hälfte aller Kinder zu Hause 
passiv mitrauchen. Diese Kinder wer-
den damit einem erheblichen Gesund-
heitsrisiko ausgesetzt." Eltern hätten 
zudem eine große Vorbildfunktion: 
Wenn beide Elternteile rauchten, fingen 
die Kinder mit hoher Wahrscheinlichkeit 
später selbst an zu rauchen. 
 
Ein Drittel aller Krebserkrankungen ist 
der Krebshilfe zufolge auf das Rauchen 
zurückzuführen. Die Deutsche Krebs-
hilfe rät daher, dass Raucher auf kei-
nen Fall in der Nähe von Kindern rau-
chen sollten, auch nicht am offenen 
Fenster in der Wohnung oder im Auto. 
 
Denn die Schadstoffe des Tabakrauchs 
setzten sich an Wänden, Möbeln oder 
Textilien ab. Lüften oder Lüftungsanla-
gen seien nicht geeignet, die Belastung 
mit krebserregenden und anderen gifti-
gen Stoffen aus dem Tabakrauch an-
gemessen zu beseitigen. 

www.aerztezeitung.de, 26.11.10 

INTERNATIONAL Seite 27 

Risikoforscher Klaus Heilmann über Lebensgefahren 
In der Süddeutschen Zeitung vom 20. Oktober 2010 äußerte sich Klaus Heilmann 
in einem Interview über Lebensrisiken. Heilmann praktizierte als Arzt, war Profes-
sor der Medizin an der TU München und hat Unternehmen und Verbände in Fra-
gen der Risikokommunikation beraten. 

SZ: Vielleicht wäre es sicherer gewe-
sen, wir wären zu Hause geblieben und 
hätten telefoniert, statt uns zu treffen. 
Klaus Heilmann: Das kann man so 
nicht sagen. Natürlich gibt es das Risi-
ko, über die Straße zu gehen. Die Zahl 
der Verkehrstoten liegt bei 4 000 im 
Jahr. Aber zu Hause ist es auch nicht 
ungefährlich, vielleicht hätten Sie noch 
schnell etwas erledigen wollen. Die 
Zahl der häuslichen Unfälle, die zum 
Tode führen, liegt bei 7 000, allein 
4 000 davon sind Stürze. 
 
SZ: Wird man paranoid, wenn man so 
viel über die Risiken des Lebens weiß? 
Heilmann: Man wird vorsichtiger - und 
lebt so sicherer. Unter einem Gerüst 
gehe ich nie hindurch. Auch fahre ich 
meist mit dem Zug. Ich besitze kein 
Auto, aber wenn ich doch mal fahre, 
habe ich meine Bedenken. Nicht, wenn 
ich allein auf der Straße bin, ich weiß, 
wie gut ich fahre. Aber vor der Auto-
bahn habe ich einen Horror. Im Stau ist 
man den Gefahren total ausgeliefert. 
 
SZ: Sie rauchen sicher nicht, oder? 
Heilmann: Ich war Kettenraucher – 
und habe aufgehört, wie mein amerika-
nischer Kollege John Urquhart, mit dem 
ich nach dem Vorbild der Richterskala 
eine Sicherheitsskala entwickelt habe. 
Mit den Zahlen des Statistischen Bun-
desamts habe ich die Risiken unseres 
Lebens berechnet. Dabei habe ich die 
Zahl der Toten in Beziehung zu den 
Gefährdeten gesetzt, etwa aller Ver-

kehrsteilnehmer. Das Risiko, inner-
halb eines Jahres auf der Straße zu 
sterben, liegt bei 1 zu 20 000. Das 
Risiko, an den Folgen des Rauchens 
zu sterben, aber bei 1 zu 250. Einer 
von 250 Rauchern überlebt das Jahr 
nicht. Es ist das höchste Risiko, 
dem wir uns aussetzen. 
 
SZ: Suchen wir uns von den Risiken 
nur die aus, die wir sehen wollen? 
Heilmann: Wir schätzen Risiken 
nicht rational ein, sondern emotio-
nal. Dafür gibt es viele Gründe. Rau-
cher schätzen den Stressabbau, den 
Genuss. Die Gefahren werden ver-
drängt, so weit, dass jeder denkt, er 
wäre die Ausnahme und würde so alt 
wie Helmut Schmidt. Das funktioniert 
schon rein statistisch nicht. Dann ist da 
eine Flut an Informationen. Die Zahl 
der Katastrophen hat nicht zugenom-
men, sondern die Geschwindigkeit und 
Intensität, mit der wir davon erfahren. 
Denken Sie an den Busunfall mit zwölf 
Toten in Brandenburg. Die Kanzlerin 
kondolierte, der polnische Präsident 
reiste an. Dabei verunglücken täglich 
zwölf Menschen bei uns tödlich. Nur 
redet darüber keiner, weil über Einzel-
fälle nicht berichtet wird. Wir leben in 
einem sehr sicheren Land. Für manche 
aber ist das wieder zu sicher. 
 
SZ: Inwiefern? 
Heilmann: Wer sich zu sicher fühlt, 
wird leichtsinnig, sucht die Gefahr. 
Darum machen auch so viele extre-  
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me Sportarten. Das Risiko eines Ex-
trembergsteigers, innerhalb eines Jah-
res zu sterben, liegt bei 1 zu 500 – wo-
bei Menschen, die das nur gelegentlich 
machen, noch viel stärker gefährdet 
sind. Wir suchen immer mehr den Kick: 
mit Komasaufen, S-Bahnsurfen, Free-
climbing. Fahrradhelme finden viele 
albern. Zugleich wachsen wir zu behü-
tet auf. Man sollte ein Kind nicht alleine 
auf die Straße lassen, aber es darf 
ruhig vom Fahrrad fallen, um zu mer-
ken, was passiert, wenn man zu 
schnell fährt. Nur über Angst werden 
wir vorsichtiger. 
 
SZ: Wo lauern noch Gefahren? 
Heilmann: Wenn wir zu sehr verdrän-
gen. Diese Eigenschaft ist sinnvoll, 
sonst würden wir wahnsinnig. Wir kön-
nen nicht jedes Mal Todesangst haben, 
wenn wir über eine Brücke gehen, auch 
wenn immer wieder Brücken einstür-
zen. Der Mensch aber ist auch der 
Schwachpunkt bei vielen Risiken. 
Tschernobyl ist passiert, weil ein Mo-
dell, das schon dutzendfach durchge-
spielt wurde, bis zum Ende durchgezo-
gen wurde - die Warnlampen wurden 
ignoriert. Leichtsinn und Überschät-
zung der eigenen Fähigkeit führen zu 
neuen Risiken. Manche glauben, dass 
der ältere Pilot der bessere ist. Das ist 
nicht unbedingt der Fall. Große Unglü-
cke sind mit erfahrenen Piloten pas-
siert. Sie denken, sie haben alles im 
Griff, weil sie es schon so oft erlebt 
haben. 
 
SZ: Nun gibt es Risiken, die ich selbst 
beeinflussen kann. Und die, denen ich 
ausgeliefert bin. Vielleicht sterbe ich an 
den Nebenwirkungen eines Medika-
ments. 
Heilmann: Absolute Sicherheit wird es 

nie geben. Risiken können wir nicht 
verhindern, nur reduzieren. Wir spre-
chen immer nur über das Risiko, auf 
der anderen Seite aber stehen die 
Chancen. Bei Arzneimitteln ist unter 
Experten akzeptiert, dass das Todesri-
siko bei 1 zu 10 000 liegt. Manchen ist 
die Zahl zu hoch. Aber wie viele wären 
gestorben, wenn es das Medikament 
nicht geben würde? Ich habe ausge-
rechnet, was passieren würde, wenn 
alle Arzneimittel und Impfstoffe vom 
Markt genommen würden: Unsere Le-
benserwartung nähme um 37 Minuten 
zu. Dann aber sterben wir wieder an 
Blutvergiftungen, an Infektionskrankhei-
ten. Das wären 15 Jahre weniger. Ein 
Medikament, das keine Todesfälle her-
vorruft, gibt es nicht. 
 
SZ: Der Soziologe Ulrich Beck warnt 
seit den 80er Jahren vor der Risikoge-
sellschaft. Wir sind mit so vielen Risi-
ken konfrontiert, die wir nicht kontrollie-
ren können. Kernenergie oder Gen-
technik etwa. 
Heilmann: Nur wenige Promille der 
Todesfälle sind die Folge von Risiken, 
denen wir unfreiwillig ausgesetzt sind, 
wie Umwelteinflüsse oder etwa Pestizi-
de in Gemüse und Obst. Beck sugge-
riert durch den Begriff Risikogesell-
schaft, dass wir in einer außerordent-
lich risikoreichen Zeit leben. Das ist 
falsch. Wir diskutieren alles auf sehr 
hohem Sicherheitsniveau. Ohne tech-
nischen Fortschritt kommen wir nicht 
aus, nicht nur zur Verbesserung der 
Situation, sondern auch zur Aufrecht-
erhaltung des Status quo. Wir brau-
chen keine gentechnisch veränderten 
Lebensmittel. Aber dürfen wir das auch 
entscheiden für die Entwicklungslän-
der, in denen so Millionen Leben geret-
tet werden könnten? 
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Rauchen im Schulhaus bei Benefizkonzert 
Rauchen in Anwesenheit von Kindern 
und in einem Schulhaus? Möglich ist 
das in Nordrhein-Westfalen dank eines 
Gesetzes, das Brauchtumsveranstal-
tungen vom Rauchverbot ausnimmt. 
Das Benefizkonzert des Bergisch Glad-
bacher Gesangsduos Flöckchen für 
das Kinderdorf Bethanien im Albertus-
Magnus-Gymnasium (AMG) wird von 
den Musikanten einfach "Oktoberfest" 
genannt, und schon darf gequalmt wer-
den, was das Zeug hergibt. "Die Luft ist 
zeitweise zum Schneiden gewesen", 
beklagt sich ein Besucher bei einem 
Redakteur des Kölner Stadtanzeigers. 
Niemand fallen die anwesenden Kinder 
auf, niemand kommt auf den Gedan-
ken, dass die Wände und Einrich-
tungsgegenstände der Aula in den fol-
genden Tagen und Wochen einen Teil 
des angelagerten giftigen Tabakrauchs 
in die Luft abgeben, die dann die Schü-
ler einatmen müssen. Auch der Schul-
leiter ist offensichtlich uninteressiert. 

Dem Leiter des Kinderdorfs Bethanien, 
Martin Kramm, ist das Thema verständ-
licherweise unangenehm. Er freut sich 
alle zwei Jahre über die Spendenerlöse 
aus den Benefiz-Aktionen des Ge-
sangsduos Flöckchen und möchte 
deshalb nicht öffentlich Kritik am Ver-
anstalter üben. Kramm: "Ja, es stimmt, 
dass geraucht wurde. Ich bin auch dar-
auf angesprochen worden und habe 
bei der Heimfahrt den typischen Ziga-
retten-Geruch an meiner Kleidung fest-
gestellt. Wir waren mit acht Kindern da, 
die allerdings nicht die ganze Zeit über 
anwesend waren. Ich hielt die Situation 
nicht unbedingt für unzumutbar. Grund-
sätzlich würde ich natürlich ein Rauch-
verbot begrüßen, wenn die betreffende 
Örtlichkeit für Raucher gewisse Ni-
schen bietet." Offensichtlich sind ihm 
Spenden wichtiger als ein wirksamer 
Schutz "seiner" Kinder und der anderer 
Menschen, die nicht rauchen. 

www.ksta.de, 22.11.10 
 

Weiterhin Tabakwerbung 
in Bergisch Gladbach 

Über dreißig Ärzte aus Bergisch Glad-
bach hatten sich direkt an Bürgermeis-
ter Lutz Urbach gewandt und ihn und 
den Stadtrat aufgefordert, keine Ta-
bakwerbung an städtischen Werbeflä-
chen, z.B. den Wartehäuschen an 
Bushaltestellen, zuzulassen. Doch weil 
es um viel Geld geht, will auch der 
Stadtrat nicht auf die Werbung für ge-
sundheitsschädliche Produkte verzich-
ten – zumindest so lange sie vom Bun-
desgesetzgeber noch erlaubt ist. Den 
Vorstoß unternahm die Bürgerinitiative 
für eine tabakfreie Erziehung (www. 
tabakfreie-erziehung.de). 

LEO Kurzfilmfestival 
gegen Rauchen 

Mit kreativen und unterhaltsamen Kurz-
filmen, produziert von den Studenten 
der Offenbacher Hochschule für Ges-
taltung, informierten die „Offenbacher 
LEOs“ am 8. Oktober im Rahmen ihrer 
Charity-Arbeit Jugendliche der Offen-
bacher Schulen über die Risiken des 
Rauchens. Prominente Sportler, Fach-
ärzte und Persönlichkeiten aus Funk 
und Fernsehen waren zu Gast und 
unterstützten die Veranstaltung tatkräf-
tig. Der beste ("Verloren" von Andreas 
Thürk) der acht Kurzfilme  wurde mit 
2000 Euro ausgezeichnet. 

www.hfg-offenbach.de 
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8. Deutsche Konferenz 
für Tabakkontrolle 

Wie in den vergangenen Jahren nah-
men auch 2010 wieder rund 300 Per-
sonen an der Deutschen Konferenz für 
Tabakkontrolle statt, die zum achten 
Mal Anfang Dezember im Deutschen 
Krebsforschungszentrum in Heidelberg 
stattfand. Die Konferenz dient dem 
Erfahrungsaustausch über bereits er-
folgreiche Maßnahmen zur Verminde-
rung des Tabakkonsums in Deutsch-
land und der Entwicklung und Förde-
rung zukünftiger Projekte und Konzep-
te. Näheres dazu unter www.dkfz.de/ 
de/tabakkontrolle/. Der nächste Konfe-
renztermin steht schon fest und liegt 
eine Woche früher als bisher: 30. No-
vember/1. Dezember 2011. 

Ulrich Hempel gestorben 
Kurz vor seinem 88. Geburtstag starb 
der Zahnarzt Dr. Ulrich Hempel. Das 
langjährige NID-Mitglied führte 1974 
den ersten und gleichzeitig erfolgrei-
chen Nichtraucherschutzprozess. Am 
20.9.1974 sprach ihm das Verwal-
tungsgericht Schleswig unter Aktenzei-
chen 19 A 111/74 (veröffentlicht in 
NJW 1975, 275) das Recht zu, bei 
pflichtgemäßen beruflichen Fortbil-
dungsveranstaltungen vor Tabakrauch 
geschützt zu werden. Rechtsschutz 
gewährte ihm damals der Ärztliche 
Arbeitskreis Rauchen und Gesundheit, 
dessen Justitiar Adolf Wischnath die 
anwaltliche Vertretung übernahm. 
 
DER SPIEGEL 42/1974 widmete dem 
Urteil einen ganzseitigen Bericht und 
fasste zusammen: "Der Staat hat Bür-
ger, die an öffentlichen Veranstaltun-
gen teilnehmen müssen, vor 'Belästi-
gungen durch Tabakqualm' zu schüt-
zen – erstmals haben westdeutsche 
Richter ein Rauchverbot juristisch fi-
xiert."  
 
1974 ging es nur um "Belästigungen" 
der Nichtraucher, das Wort "Passivrau-
chen" kannte man noch nicht. In den 
"öffentlichen" Wortschatz fand es erst 
allmählich Eingang. Von einer Gesund-
heitsgefährdung war höchstens beim 
(Aktiv-)Rauchen die Rede.  
 
In den folgenden zwei Jahrzehnten 
zogen mehr als ein Dutzend Arbeit-
nehmer vor Verwaltungsgerichte und 
Arbeitsgerichte, um ihr Recht auf 
Schutz der Gesundheit einzuklagen. 
Dabei konnten sie sich auf Ulrich Hem-
pels Vorarbeit stützen und hatten des-
halb zunehmend Erfolg. 

Terminkalender 
 

30. April 2011 
Mitgliederversammlung der 

Nichtraucher-Initiative 
Deutschland e.V. 

in Würzburg 
℡ 089 317 12 12 

 
30. April 2011 

Informations- und 
Erfahrungsaustausch der 
Nichtraucher-Initiativen 

in Würzburg 
℡ 089 317 12 12 

 
30. November/1. Dezember 2011 

9. Deutsche Konferenz 
für Tabakkontrolle 

in Heidelberg 
www.tabakkontrolle.de 
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